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Einleitung

Wie kann Rechtswissenschaft als Wissenschaft gelehrt und gelernt wer-
den? Das ist die Frage, die ich in dieser Arbeit zu beantworten versuche.
Die Frage stellte sich mir im Anschluss an mein Studium in doppelter
Hinsicht: Zum einen wollte ich eine rechtswissenschaftliche Dissertation
schreiben, fragte mich aber, wie in der Rechtswissenschaft überhaupt ge-
forscht wird. „Problem erkennen – Auslegungsvarianten erarbeiten –
Rechtsprechung und Literatur auswerten – eigene Stellungnahme erarbei-
ten“ – sollte das das Konzept sein, das auch einer Forschungsarbeit zu-
grunde zu legen ist? Einführende Literatur in die rechtswissenschaftliche
Forschung war mir nicht bekannt, Forschungsworkshops oder Ähnliches
gab es nicht. Zum anderen begann ich zu unterrichten, präsentierte Studie-
renden „das Recht“ – ohne mir selbst sicher zu sein, was es mir bedeutete.
Durch ein hochschuldidaktisches Studium erwarb ich zwar ein erweitertes
planerisches und methodisches Handlungsrepertoire, wurde aber auch auf
die Frage zurückgeworfen, was ich unter Rechtswissenschaft verstehe und
welches Wissenschaftsverständnis ich meiner Lehre zugrunde lege.

Ich gehe auf die Motive, diese Arbeit zu schreiben, ein, um mein Er-
kenntnisinteresse zu verdeutlichen, das von Anfang an ein handlungsbezo-
genes war. Wenn ich in den folgenden Kapiteln wissenschaftsdidaktische
Modelle aus der Schul- und Hochschuldidaktik rezipiere, die Orientie-
rungsrahmen von Rechtswissenschaftler*innen in Forschung und Lehre
empirisch rekonstruiere, der soziogenetischen Entwicklung dieser Orien-
tierungen nachspüre und schließlich eigene wissenschaftsdidaktische Mo-
delle entwerfe, so bildet den gemeinsamen Hintergrund die Frage: Wie
kann ich – oder: wie können Rechtswissenschaftler*innen – Rechtswis-
senschaft als Wissenschaft lehren? Im Laufe der Arbeit habe ich diesen
am Alltagshandeln orientierten Ansatz theoretisch als praxeologischen
herausgearbeitet, der sich auf die sozialen Praxen des Forschens und Leh-
rens bezieht. Die Perspektive ist „typisch didaktisch“, weil didaktische
Forschung sich auf didaktisches Handeln bezieht. Sie markiert zugleich
einen Unterschied zu den in den letzten Jahren erschienenen Sammelbän-
den, in denen dem Selbstverständnis und den Zukunftsperspektiven der

A.
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Rechtswissenschaft als Disziplin nachgegangen wird1, bei denen mich die
seltsame Distanz zwischen den Beiträgen und der Forschungs- und Lehr-
praxis der Autor*innen aber irritiert hat, die wohl oft den Hintergrund bil-
dete, aber selten explizit in Bezug genommen wurde.

Die Ausgangssituation erklärt vielleicht auch, warum ich zu Beginn da-
von ausging, dass meine Aufgabe in erster Linie eine technologische sei.
Ich nahm an, dass Rechtswissenschaftler*innen ja wissen müssten, was sie
tun, wenn sie forschen und dass das Problem in der Kommunikation liege.
Wissenschaftsdidaktisch Modelle, so mein Ansatz, könnten dazu beitra-
gen, den Wissens- und Erfahrungstransfer zu konzeptualisieren. Im Ansatz
gehe ich immer noch von dieser Idee aus. Das Vorgehen hat sich insoweit
aber wesentlich verändert, als mir – insbesondere durch den empirischen
Teil – klar wurde, dass ein Großteil des Wissens, nach dem ich suchte, ein
implizites, forschungs- und lehrpraktisches Wissen ist, das sich nicht so
einfach „abfragen“ lässt. Das weitgehende Fehlen einer forschungsmetho-
dologischen Sprache und das Befremden, das meine Fragen nach For-
schungsprojekten und -erfahrungen nicht selten ausgelöst haben, machten
weitere Erkundungen notwendig, die mich in die Rechtswissenschaftsge-
schichte und -theorie führten. Und schließlich wurde mir auch klarer, dass
ich die empirischen Erkenntnisse nicht einfach in wissenschaftsdidakti-
sche Modelle „übersetzen“, sondern sie zunächst zu meinen eigenen Vor-
stellungen von Rechtswissenschaft und rechtswissenschaftlicher For-
schung in Bezug setzen wollte. Diese bestanden zunächst in vagen Annah-
men, dass Rechtswissenschaft mehr sein müsse als das, was ich aus dem
Studium kannte und gewannen erst nach und nach Konturen – ohne dass
ich heute sagen könnte, dass ich über ein geschlossenes Forschungs- und
Wissenschaftskonzept verfüge.

Wissenschaftsdidaktik – Zusammenhang von Forschung und Lehre

In der Dissertation ist sowohl von Wissenschaftsdidaktik wie vom Zusam-
menhang von Forschung und Lehre die Rede. Die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede sollen kurz skizziert werden.

I.

1 Bspw. Jestaedt/Lepsius (Hrsg.), Rechtswissenschaftstheorie; Funke/Lüdemann
(Hrsg.), Öffentliches Recht und Wissenschaftstheorie; Kirchhof/Magen/Schneider
(Hrsg.), Was weiß Dogmatik?.

A. Einleitung
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Zunächst stammen die beiden Termini aus unterschiedlichen Sprachen
und Forschungskontexten: Mit dem Begriff der Wissenschaftsdidaktik
nehme ich Bezug auf eine deutsche Forschungstradition, insbesondere
wissenschaftsdidaktische Konzepte, wie sie in den 1960er und 70er Jahren
entstanden sind. Im englischsprachigen Raum ist dagegen eher vom Zu-
sammenhang von Forschung und Lehre die Rede, was nicht zuletzt daran
liegt, dass „science“ in erster Linie die Naturwissenschaften bezeichnet.

Beide Forschungstraditionen adressieren ähnliche Fragen: Sie sehen das
Charakteristikum des Lehrens und Lernens an Hochschulen in der Verbin-
dung zur wissenschaftlichen Wissensproduktion und fragen nach den Kon-
sequenzen, die das Nebeneinander von Forschung und Lehre an den Hoch-
schulen hat oder haben sollte: Ist „Bildung durch Wissenschaft“ die ange-
messene Form des Lernens an Hochschulen? Und wie kann diese gestaltet
werden?

Trotz vieler Gemeinsamkeiten sehe ich insoweit einen Unterschied, als
die Wissenschaftsdidaktik stärker auch Wissenschaftsreflexionen inte-
griert, also nach dem Sinn von Wissenschaft, ihrem gesellschaftlichen
Mehrwert, ihrer Rolle in globalisierten Wissenskämpfen, aber auch den in-
stitutionalisierten Normen und Praktiken der Wissenschaft fragt und ihre
Bedeutung für das Lehren und Lernen reflektiert. Dagegen befassen sich
Arbeiten zum Zusammenhang von Forschung und Lehre stärker mit der
Forschungspraxis und der Frage, wie diese in das Studium integriert wer-
den kann – in welcher Form Lehrende zum Beispiel ihre eigenen For-
schungsergebnisse in Vorlesungen einfließen lassen können oder es Stu-
dierenden ermöglicht werden kann, selbst zu forschen.

Ich verstehe „Wissenschaftsdidaktik“ insgesamt als den weiteren Be-
griff, der den Zusammenhang von Forschung und Lehre umfasst. Die Ar-
beit adressiert beide Ansätze. Während ich bei der Kartierung der unter-
schiedlichen didaktischen Konzepte beide Bereiche gleichermaßen einbe-
ziehe, spielen die Differenzierungen im empirischen Teil und bei dem Ent-
wurf der drei wissenschaftsdidaktischen Modelle eine Rolle.

Zweite Ebene: Forschung in der rechtswissenschaftlichen Fachdidaktik

Für die Durchführung des Projekts gilt, was Schulze-Fielitz in seinem
Aufsatz zur Qualität öffentlich-rechtlicher Forschung festgestellt hat: „Das
auf den ersten Blick ungewöhnliche Thema für eine wissenschaftliche Ab-
handlung entpuppt sich auch bei näherem Hinsehen als schwierig – es gibt

II.
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dazu wohl keine oder keine unmittelbar einschlägige Literatur, deren
schnelle Zusammenstellung den Problemzugang erleichtern könnte.“2 Das
liegt auch daran, dass die Dissertation im Bereich der rechtswissenschaft-
lichen Fachdidaktik angesiedelt ist – ein Forschungsfeld, das selbst erst im
(Wieder-)Entstehen ist. Auf einer zweiten Ebene befasse ich mich im Rah-
men dieser Arbeit deshalb mit der Frage, wie in der rechtswissenschaftli-
chen Fachdidaktik geforscht werden kann. Insbesondere in den methodo-
logischen Reflexionen spielen Fragen nach dem „Wie“ transdisziplinärer
Forschung in der rechtswissenschaftlichen Fachdidaktik eine Rolle. Sie
fordern immer wieder dazu heraus, Bezüge zwischen den unterschiedli-
chen Disziplinen herzustellen, die transdisziplinären Konstellationen zu
reflektieren. Meine Überzeugung ist, dass sich die rechtswissenschaftliche
Fachdidaktik nicht auf den Import (hochschul‑)didaktischer Konzepte,
Methoden und Modelle beschränken darf, sondern dass sie die Routinen
der rechtswissenschaftlichen Lehre auch in Frage stellen muss.3

Begrenzungen

Keine rechtsgebietsspezifischen Handlungsanleitungen

Im Rahmen dieser Arbeit arbeite ich mit der Hypothese, dass die Grund-
strukturen einer Wissenschaftsdidaktik der Rechtswissenschaft rechtsge-
bietsübergreifend entworfen werden können. Das führt zu einer Beschrän-
kung des Anspruchs dieser Arbeit: Das Ergebnis kann keine konkrete
Handlungsanleitung sein. Vielmehr ist es das Ziel, das Feld so weit zu
strukturieren, dass Lehrende, aber auch die rechtswissenschaftliche Fach-
didaktik darauf aufbauend konkrete Umsetzungsstrategien entwickeln
können.

Suspension curricularer Reformforderungen

Die Arbeit ist zunächst ein Gedankenexperiment. Sie klammert die Frage
nach einer Reform des Curriculums aus. Die Forschungsfrage ist deshalb

III.

1.

2.

2 Schulze-Fielitz, in: JöR 2002, S. 2.
3 So auch Pilniok, in: Griebel/Gröblinghoff (Hrsg.), Von der juristischen Lehre, S. 

17ff.; Dietrich, in: KritV 2012, S. 217ff.
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eher im Konjunktiv zu formulieren: Wie könnte „Jura“ wissenschaftlich
gelehrt und gelernt werden? Diese Klammer-Technik erscheint mir sinn-
voll, um das Nachdenken über alternative didaktische Strategien und
Handlungsmöglichkeiten nicht von vornherein durch Hinweise auf die Ex-
amensrealität oder Zwänge gesetzlicher Vorgaben abzublocken. Im An-
schluss können Freiräume abgesteckt werden, in denen sich die so ent-
wickelten Ideen umsetzen lassen. Natürlich müssen dabei Kompromisse
eingegangen werden: an ein Hochschulstudium werden von unterschiedli-
chen Seiten zum Teil divergierende Erwartungen gerichtet. Aber didakti-
sche Reflexionen erleichtern es, sich den Erwartungen bewusst zu werden,
eigene Entscheidungen zu treffen und diese zu legitimieren – auch wenn
dies vorerst nur in „persönlichen Reformnischen“4 geschieht. Damit wäre
auch schon eine wesentliche Stoßrichtung dieser Arbeit benannt: sie rich-
tet sich gegen einen Traditionalismus in der Lehre, gegen didaktische
Routinen oder auch das Gefühl der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins an
die Strukturen des rechtswissenschaftlichen Studiums, die nicht sinnhaft
erscheinen.

Wissenschaftsdidaktik muss auch nicht zwingend zu einer „Verwissen-
schaftlichung“ des rechtswissenschaftlichen Studiums führen, sondern regt
in erster Linie dazu an, bewusster über die Wissenschaftlichkeit nachzu-
denken. Vielleicht ist es sinnvoll, dass Forschungserfahrungen erst im
Rahmen der Promotion erworben werden. Aber was wird dann im Studi-
um vermittelt? Was ist dort gemeint, wenn von „rechtswissenschaftlichem
Arbeiten“ gesprochen wird? Und: Warum sollen wissenschaftliche nicht
gleichzeitig praktische Perspektiven eröffnen?

Erweiterung: Transnationale Perspektive

Neben den Eingrenzungen ist es aber auch zu einer Erweiterung gekom-
men. Die transnationale Perspektive meiner Forschungsfrage ist mir zu-
nehmend bewusster geworden. Transnationale Perspektiven eröffnen sich
in der Regel entweder „von oben“ oder „von unten“. Das heißt, entweder
ist ein Projekt global angelegt und im Forschungsprozess werden zwi-
schen globaler und nationaler Ebene Verflechtungen erkennbar oder ein
Projekt wird zunächst national gedacht und es eröffnen sich nach und nach

IV.

4 Der Begriff stammt von Rixen, in: JZ 2013, S. 712.
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transnationale Dimensionen. Letztere Variante trifft auf das vorliegende
Projekt zu. Manche transnationalen Bezüge wurden schnell deutlich. So
etwa der Vergleich mit der rechtswissenschaftlichen Forschung und Lehre
in den USA, der in rechtswissenschaftstheoretischen und -politischen Dis-
kussionen immer wieder auftaucht. Aber auch in den Gesprächen mit den
Rechtswissenschaftler*innen wurden Auslandserfahrungen thematisiert,
die Befragten zumindest partiell als transnational agierende Wissenschaft-
ler*innen erkennbar.5 Schließlich habe ich mich bemüht, in den wissen-
schaftsdidaktischen Reflexionen und bei dem Entwurf der wissenschafts-
didaktischen Modelle die transnationale Perspektive mitzudenken. Das hat
zum einen dazu geführt, dass ich den spezifischen Traditionen rechtswis-
senschaftlicher Forschung und Lehre in Deutschland größeres Gewicht
beigemessen und die Modelle so angelegt habe, dass sie zur Relativierung
der Wissensansprüche auffordern, die vor dem Hintergrund des eigenen
wissenschaftlichen Selbstverständnisses erhoben werden, und dass sie eine
Öffnung gegenüber alternativen Rechtswissenschaftsverständnissen ent-
halten.

Aufbau

Im nächsten Kapitel wird zunächst das fachdidaktische Framing der Arbeit
entwickelt. Dazu knüpfe ich an die allgemeine Didaktik und Hochschuldi-
daktik an, um Charakteristika didaktischer Forschung, ihre Paradigmen,
typische Fragestellungen und methodische Zugriffe herauszuarbeiten und
darzustellen, wie sie in der vorliegenden Arbeit umgesetzt werden. Die
rechtswissenschaftliche Fachdidaktik wird als handlungsbezogene, trans-
disziplinär arbeitende Wissenschaft verstanden, die an Modelle der didak-
tischen und hochschuldidaktischen Forschung anknüpft, sich aber auch
empirischer Forschungsmethoden bedienen kann. Die Wissenschaftsdi-
daktik wird als Teil hochschuldidaktischer Forschung konturiert, der sich
mit dem Wissenschaftsbetrieb, der Teilhabe an Wissenschaft oder auch der
Bildung durch Wissenschaft befasst.

V.

5 Hochschulen gelten als ein Referenzgebiet der Forschung zum interkulturellen Han-
deln, weil der Personenaustausch Tradition hat, so Otten, in: die hochschule 2012,
S. 117. Vgl. dazu auch Darowska/Machold, in: Darowska/Lüttenberg/Machold
(Hrsg.), Hochschule als transkultureller Raum?, S. 13ff.

A. Einleitung

24



Kapitel C geht daran anschließend den wissenschaftsdidaktischen Kon-
zepten und Modellen nach, die sich in der wissenschaftsdidaktischen Lite-
ratur finden lassen. Das Kapitel ist einerseits als Ideenpool zu verstehen,
der die Möglichkeiten wissenschaftsorientierten Lehrens und Lernens auf-
zeigt. Gleichzeitig geht es mir um eine Kartierung der Wissenschaftsdi-
daktik, also darum, die unterschiedlichen Modelle auf unterschiedlichen
Ebenen didaktischen Handelns zu verorten und unterschiedliche For-
schungsansätze herauszuarbeiten. Die wissenschaftsdidaktischen Konzep-
te stammen aus der deutschen und angloamerikanischen Forschung. Auf
die jeweiligen Kontexte, in denen sie entstanden sind, gehe ich kurz ein.
Einige der Ansätze aus der angloamerikanischen Forschung können be-
reits als Klassiker gelten. Ihre Kenntnis erleichtert den Zugang zur „inter-
nationalen“ wissenschaftsdidaktischen Forschung.6

In Kapitel D gehe ich skizzenhaft auf die Genese der Rechtswissen-
schaft und auf aktuelle Diskussionen um das Selbstverständnis der Diszi-
plin ein. Dadurch soll zum einen gezeigt werden, dass Charakteristika
rechtswissenschaftlicher Forschung und Lehre als Teil einer kontinental-
eurpäischen Rechtstradition zu verstehen und als solche weder zufällig
noch alternativlos sind. Der langen Tradition eines wissenschaftlichen
Rechts wird die Rechtssoziologie als Gegenbewegung gegenübergestellt.
Die aktuellen Diskussionen um die Zukunft der Rechtswissenschaft – so-
wohl in Deutschland wie auf europäischer Ebene – werden beleuchtet. Ins-
gesamt präsentiert sich die Rechtswissenschaft als Disziplin im Umbruch.
Konzeptuell wird an Bourdieus Begriff und Theorie sozialer Felder ange-
knüpft, um die Tradition, aber auch die gegenwärtigen Richtungskämpfe
zu konzeptualisieren.

Die Lehr- und Forschungsverständnisse von Lehrenden werden in Ka-
pitel E empirisch untersucht. Weil es an qualitativen empirischen Untersu-
chungen in der rechtswissenschaftlichen Fachdidaktik bisher weitgehend
fehlt, gehe ich zunächst ausführlich auf das methodische Vorgehen, insbe-
sondere die Arbeit mit der dokumentarischen Methode ein. Die dokumen-
tarische Methode baut auf der Wissenssoziologie Mannheims und der eth-
nomethodologischen Forschung von Garfinkel auf. Sie steht außerdem
Bourdieus Praxistheorie nahe. Sie ist daher besonders geeignet, die Rah-
mungen herauszuarbeiten, die das Alltagshandeln der Befragten in For-

6 „International“ ist die hochschuldidaktische Forschung wohl nicht. Der „internatio-
nale“ Diskurs wird von angloamerikanischen Beiträgen dominiert.
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schung und Lehre bestimmen. Die empirische Analyse zeigt, dass die Er-
fahrungen und Kenntnisse, die die Befragten in der Forschung sammeln,
in der Lehre nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Das Lehrhandeln
orientiert sich an der Vermittlung eines kanonisierten, standardisierten
Wissens, das definitionsgemäß Spezialwissen ausschließt. Es soll dazu
beitragen, die Kompetenz zu erwerben, rechtliche Sachverhalte einer Lö-
sung zuführen zu können. Nur bei einem kleinen Teil der Befragten ließ
sich eine wissenschaftliche Handlungsorientierung rekonstruieren. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Lehre ganz überwiegend nicht als Einführung
in die Forschung verstanden wird, überrascht es wenig, dass die Befragten
von vielfältigen Lernprozessen berichten, die sie auf dem Weg in die For-
schung durchlebt haben: das Formulieren von Forschungsfragen, die Kon-
struktion dogmatischer Regeln, das Schreiben und Überarbeiten von Tex-
ten und die Suche nach normativen Maßstäben seien hier nur als einige
Beispiele genannt. Die Lernprozesse werden im Einzelnen rekonstruiert.
Insgesamt zeigt der empirische Teil, dass kein enger Zusammenhang zwi-
schen Forschung und Lehre besteht, die Einarbeitung in die Forschung
überwiegend autodidaktisch oder innerhalb persönlicher Netzwerke er-
folgt und es an einer theoretisch-methodologischen Sprache weitgehend
fehlt, mit der Forschungserfahrungen und ‑praxen reflektiert werden kön-
nen.

In Kapitel F werden die Beobachtungen aus dem empirischen und dem
rechtswissenschaftshistorischen und -theoretischen Teil zusammengeführt
und kritisch diskutiert. Um den Maßstab der Kritik transparent zu machen,
gehe ich zunächst auf theoretische Traditionen und Positionen ein, die die
Position, die in der vorliegenden Arbeit eingenommen wird, prägen.

In Kapitel G werden schließlich drei wissenschaftsdidaktische Modelle
präsentiert. Anknüpfend an die Beobachtung, dass die Lehre überwiegend
der Vermittlung juristischer, nicht aber rechtswissenschaftlicher Expertise
dient, arbeite ich als wissenschaftsdidaktisch relevant heraus, dass die ju-
ristische gleichzeitig als formal-rationale Expertise verstanden wird, ob-
wohl die Zweifel an der Rationalität dogmatischer Forschung zunehmen
und vor dem Hintergrund der Transnationalisierung die Fähigkeit zur Re-
lativierung und Distanzierung vom eigenen Rechtsverständnis immer
wichtiger wird. Dies führt mich zur Forderung nach einer inversen Wis-
senschaftsdidaktik, deren Ziel nicht die Einführung in die Wissenschaft
ist, sondern die kritische Reflexion der Inszenierungen von Rationalität
und Wissenschaftlichkeit in der rechtswissenschaftlichen Lehre. Im klassi-
schen Bereich der Wissenschaftsdidaktik, die auf eine Einführung in For-
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schung und Wissenschaft zielt, knüpfe ich an die Beobachtung an, dass
„Recht“ und „Rechtswissenschaft“ im Studium so abstrahiert verstanden
werden, dass sie sowohl Rechtspraxis wie Wissenschaft zu umfassen
scheinen; dagegen legen die rekonstruierten Lernprozesse, die die Befrag-
ten auf dem Weg in die Forschung durchlaufen, Zeugnis davon ab, dass
die Forschung als eigenes soziales Feld zu verstehen ist, dessen Aktivitä-
ten, Regeln und Reputationssysteme erst kennengelernt werden müssen.
Auch die Abgrenzung und Positionierung zu anderen Feldern spielt dabei
eine wichtige Rolle. Ich sehe die Aufgabe einer transformativen Wissen-
schaftsdidaktik darin, die Grenze zwischen rechtlichem und wissenschaft-
lichem Feld in den Blick zu nehmen und Lernenden transformative Erfah-
rungen im Übergang zwischen beiden zu ermöglichen. Dazu gehört insbe-
sondere, Distanzierungen vom geteilten rechtlichen Bedeutungssystem, in
das die Studierenden während des Studiums sozialisiert werden, zu initiie-
ren und zu begleiten. Die Bindungen der Rechtspraxis können freiwillig
übernommen werden. Anspruchsvollerer Forschung wird es aber gerade
darum gehen, die Spielräume, über die die rechtswissenschaftliche For-
schung verfügt, zu nutzen, um Annahmen und Gewohnheiten in Frage zu
stellen und mit alternativen Perspektiven zu konfrontieren. Eine praxeolo-
gische Forschungsdidaktik, die zuletzt gefordert wird, kann dabei helfen,
an einem theoretisch-methodologischen Werkzeugkasten zu bauen, der
Lehrenden wie Studierenden diese kritischen Distanzierungsbewegungen
erleichtert und bei der Entwicklung von Forschungsfragen und -designs
hilft.

Die Ergebnisse werden in Kapitel H nochmals zusammengefasst und
die transdisziplinäre Methodologie abschließend reflektiert.

V. Aufbau
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Das fachdidaktische Framing

Die Arbeit versteht sich als fachdidaktische. Das Selbstverständnis der
rechtswissenschaftlichen Fachdidaktik ist vereinzelt thematisiert worden,
ohne dass jedoch von einem Konsens in Hinblick auf das Forschungspro-
gramm und die Forschungsmethodik gesprochen werden könnte.7 Ziel des
vorliegenden Kapitels ist es daher, zu erklären, wie die vorliegende Arbeit
als fachdidaktische konzeptualisiert wurde. Zu diesem „fachdidaktischen
Framing“ gehören ein fachdidaktisches Erkenntnisinteresse (I.), ein didak-
tisches Format, nämlich das didaktische Modell, in dem das Ergebnis prä-
sentiert wird (II.) und eine für die fachdidaktische Forschung charakteristi-
sche transdisziplinäre Forschungsmethodik (III.). Außerdem gehe ich in
Auseinandersetzung mit den Forschungsparadigmen didaktischer For-
schung auf das erkenntnistheoretische Verständnis ein, das der Arbeit zu-
grunde liegt (IV.). Dabei werden in Auseinandersetzung mit den wichtigs-
ten Bezugsdisziplinen der rechtswissenschaftlichen Fachdidaktik, der all-
gemeinen Didaktik und der Hochschuldidaktik,8 zugleich Ideen zur Kon-
zeptionalisierung der Forschung auf dem Gebiet der rechtswissenschaftli-
chen Fachdidaktik entwickelt.

Erkenntnisinteresse: Handlungsorientierung in der
rechtswissenschaftlichen Lehre

Comenius beschreibt das Ziel der Didaktik wie folgt:9

„Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise
aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brau-

B.

I.

7 Vgl. bspw. Pilniok/Brockmann/Dietrich, in: Brockmann/Dietrich/Pilniok (Hrsg.),
Exzellente Lehre im juristischen Studium, S. 9ff.; Brockmann/Dietrich/Pilniok, in:
Brockmann/Dietrich/Pilniok (Hrsg.), Methoden des Lernens in der Rechtswissen-
schaft, S. 276ff.; Pilniok, in: Griebel/Gröblinghoff (Hrsg.), Von der juristischen
Lehre, S. 17ff.; Bergmans, Grundlagen der Rechtsdidaktik an Hochschulen.

8 Zum Teil wird auch von einem hierarchischen Verhältnis ausgegangen (Hochschul-
didaktik als Teil der Didaktik, fachbezogene Hochschuldidaktik als Teil der Hoch-
schuldidaktik).

9 Comenius, Große Didaktik.
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chen, die Schüler dennoch mehr lernen; in den Schulen weniger Lärm, Über-
druss und unnütze Mühe herrsche, dafür mehr Freiheit, Vergnügen und wahr-
hafter Fortschritt“.

Mit dieser Definition von Didaktik lässt sich auch das Anliegen einer Wis-
senschaftsdidaktik gut verbinden – sie ist also durchaus noch aktuell, auch
wenn sie aus der „Didactica magna“ von 1657 stammt, der „damals revo-
lutionäre[n], bis heute grundlegende[n] Programmschrift“ der Didaktik.10

Etwas weniger bildhaft ist die Arbeitsdefinition von Jank/Meyer. Didak-
tik, so die Autoren, „kümmert sich um die Frage, wer, was, von wem,
wann, mit wem, wo, wie, womit und wozu lernen soll“.11 Um die Vielzahl
der inzwischen vorliegenden Definitionen zu systematisieren, ist das
Überblicksschema von Memmert (vgl. Abbildung 1) hilfreich, das die ver-
schiedenen Verständnisse systematisiert und deutlich macht, dass es sich
um verschieden weite oder enge Begriffsbestimmungen handelt, die sich
nicht gegenseitig ausschließen.12 So umfasst die weiteste Definition alle
Aspekte des Lehrens und Lernens, die nächste Konkretisierungsstufe den
Unterricht als organisiertes Lehr-/Lernarrangement, die Theorie der Bil-
dungsinhalte wiederum einen Ausschnitt dieses Arrangements, nämlich
die Rechtfertigung der ausgewählten Inhalte und die engste Definition ver-
steht Didaktik als planerische Umsetzung von Inhalten in ein Curriculum.
Memmert integriert in seinem Modell außerdem die „Wissenschaft von der
Verhaltensveränderung“, heute vielleicht eher: die empirische Lehr-/Lern-
forschung. Im Rahmen dieser Arbeit interessiert mich in erster Linie, wie
Rechtswissenschaft als Wissenschaft vermittelt werden kann. Dieses Inter-
esse lässt sich auf der Ebene der „Wissenschaft vom Unterricht“ ansie-
deln. Das Erkenntnisinteresse ist konkreter als das allgemeiner Fragen des
Lehrens und Lernens und abstrakter als die konkrete Auswahl von Inhal-
ten und der planerische Entwurf ihrer Umsetzung.

10 Jank/Meyer, Didaktische Modelle, S. 11.
11 Ebd., S. 16.
12 Die Unterscheidung zwischen weitem und engem Verständnis gehe auf Klafki zu-

rück, so Arnold, in: Arnold/Blömeke/Messner/Schlömerkemper (Hrsg.), Allgemei-
ne Didaktik und Lehr-Lernforschung, S. 33. Klafki habe damit die Integration der
Unterrichts- und Curriculumsforschung in die allgemeine Didaktik bezweckt. Er
habe damit klarstellen wollen, dass das „Primat der Didaktik“, das sein Lehrer We-
niger gefordert habe, nicht so zu verstehen, dass Didaktik wichtiger sei als metho-
dische Fragen, sondern dass methodische Entscheidungen sich an didaktischen
Zielen orientieren sollten.

I. Erkenntnisinteresse: Handlungsorientierung in der rechtswissenschaftlichen Lehre
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= Wissenschaft vom Unterricht

= Wissenschaft vom Lehren und Lernen

= Theorie der Bildungsinhalte

 Curriculumsforschung
= Wissenschaft vom Lehrplan

= Wissenschaft von der
Verhaltensänderung

Definitionen von Didaktik (Memmert 1995, S. 8)

Dass sich Didaktik mit Fragen des Lehrens und Lernens befasst, sich also
nicht auf die Vermittlung beschränkt, teilen alle Ansätze.13 Die Didaktik
ist in besonderem Maße auf Praxis bezogen. Dies wird auch in Begriffsbe-
stimmungen der Didaktik als „handlungsorientierte[r] Wissenschaft vom
Lehren und Lernen“14 oder als „Theorie und Praxis des Lernens und Leh-
rens“15 (Hervorhebung NR) deutlich. Didaktische Theorien haben eine
handlungsanleitende Funktion: Sie helfen, Möglichkeiten des (Lehr‑)Han-
delns zu entwerfen, aus den Erfahrungen anderer zu lernen, didaktische
Entscheidungen zu treffen und das didaktische Geschehen zu reflektie-
ren.16 So ist es auch das Ziel dieser Arbeit, eine Orientierung für das wis-
senschaftsdidaktische Handeln von Lehrenden in der Rechtswissenschaft
zu geben.

Abbildung 1:

13 Gudjons, Pädagogisches Grundwissen, S. 241.
14 Lehner, Allgemeine Didaktik, S. 10.
15 Jank/Meyer, Didaktische Modelle, S. 14.
16 Lehner, Allgemeine Didaktik, S. 12: „Didaktische Theorien helfen dabei, mit dem

Umstand umzugehen, dass Lernprozesse zwar dem Grunde nach unverfügbar sind,
aber doch durch die Lehrpersonen angeregt und wahrscheinlich gemacht werden.
So gesehen, verringert sich das Risiko des Scheiterns von Lehre durch eine struk-
turierte Reflexion und Kommunikation über Lehr-Lern-Situationen. Didaktische
Theoriebildung erhöht die Anschlussfähigkeit an eine unbestimmte Zukunft und
wirkt entlastend, da sie Begründungs-, Entscheidungs- und Handlungsmuster lie-
fert. Darüber hinaus ermöglicht sie, didaktisch komplexer zu reflektieren, als dies
ohne eine solche Theoriebildung möglich wäre.“

B. Das fachdidaktische Framing
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